
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 der Gemeinde Gudow 

1 

 

 Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst Denkmalschutz 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Fachdienst Denkmalschutz 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, die benannten 
Gebäude werden im Plan mit einem „Dv“ gekennzeichnet. 
 
Zum Helligkeitsbezugswert und der Nordischen Bauweise wird der Text 
Teil B wie folgt geändert und ergänzt: 
„2.1 Als Außenwandgestaltung ist Verblendmauerwerk in den Farben 
Rot bis Rotbraun zulässig. 
2.2 Grelle, leuchtende, rein-weiße und rein-bunte Fassadenfarben sowie     
reflektierende Fassadenmaterialien sind unzulässig. 
2.3 Fassadenmaterialien wie Putz und Holz sind in den Farben des  
Verblendmauerwerks zulässig. Davon abweichend sind auf den 
vorgenannten Flächen auch Farben zulässig mit einem Hellbezugswert 
von 25%. 
2.4 Holzhäuser in Blockbohlenbauweise sind unzulässig.“ 
 
Fachdienst Wasserwirtschaft   
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die Begründung wird 
unter Ziffer 3. Abwasser- und Regenwasserbeseitigung an die Planung 
angepasst.  
Das Baugrundgutachten wird vollständig nachgereicht. 
 
Die Festsetzung unter Ziffer 4, „Maßnahmen zum Schutz des 
Wasserhaushaltes“ wird mit folgendem Text ergänzt: 
- Das unbelastete Regenwasser von den Dachflächen ist zu sammeln 

und zur Gartenbewässerung oder als Brauchwasser zu verwenden. 
Überschüssiges Regenwasser ist, gemäß Entwässerungskonzept 
der Gemeinde Gudow, den Regenwasserleitungen zuzuführen und 
nach entsprechender Drosselung in den Vorfluter (Gewässer 1.27) 
einzuleiten. 

 
Die Gestaltung der Hausdächer soll den vorhandenen, aus  
kulturdenkmalerischer Sicht wertvollen Bestandsgebäuden angepasst 
werden, die Dachneigung ist deshalb mit 25°-50° festgesetzt.  
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Eine Festsetzung von „Gründächern“ ist bei diesen Dachneigungen 
nicht möglich.  
 
Für das geplante Regenrückhaltebecken steht nur die ausgewiesene 
Fläche zur Verfügung. Dieses Becken ist im Wesentlichen gedacht für 
die Grundstücke nördlich der Straße „Am Köppenberg“. Sollte dieses 
Becken nicht ausreichend sein, so werden Staukanäle innerhalb der 
Erschließungsstraße hergestellt. 
 
Der letzte Absatz wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
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Fachdienst Bauaufsicht 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Zum Helligkeitsbezugswert und der Nordischen Bauweise wird der Text 
Teil B wie folgt geändert und ergänzt: 
„2.1 Als Außenwandgestaltung ist Verblendmauerwerk in den Farben 
Rot bis Rotbraun zulässig. 
2.2 Grelle, leuchtende, rein-weiße und rein-bunte Fassadenfarben sowie     
reflektierende Fassadenmaterialien sind unzulässig. 
2.3 Fassadenmaterialien wie Putz und Holz sind in den Farben des des 
Verblendmauerwerks zulässig. Davon abweichend sind auf den 
vorgenannten Flächen auch Farben zulässig mit einem Hellbezugswert 
von 25%. 
2.4 Holzhäuser in Blockbohlenbauweise sind unzulässig.“ 
 
Festsetzung der Baugrenzen: 
Die Baugrenzen im Ursprungsplan und somit auch in der Änderung 
wurden aufgrund der Stellungnahme der unteren 
Denkmalschutzbehörde so festgesetzt. Die Gemeinde folgt gern den 
Anregungen der Bauaufsicht und wird die Baugrenzen nach Osten hin 
mit einem Abstand von 3 m zu den Gebäuden erweitern. Für das 
Gebäude auf dem Flurstück 74 wird die Baugrenze auch nach Norden 
hin um 3 m erweitert. 
 
Fachdienst Wasserwirtschaft 
Ziffer 3 Ver- und Entsorgung: 
Nach erfolgter Rückhaltung soll das Niederschlagswasser in das 
Gewässer 1.27 eingeleitet werden. 
 
Zu Ziffer 4: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
Es handelt sich um die neue Planstraße. Die Festsetzung Ziffer 4. 
„Baumpflanzungen auf den Grundstücken“ wird wie folgt ergänzt: „Pro 
neu bebautem Grundstück entlang der neuen Planstraße, ist zur 
Planstraße hin,  
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ein standortheimischer Laubbaum im Abstand von max. 3 m zum 
Straßenraum hin zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.“  
 
Leitungsrecht: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
Fachdienst Naturschutz 
Zu externen Ausgleichsfläche: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.  
Bis jetzt sind diese Planung bzw. der Ursprungsplan B-Plan Nr. 12 und 
die damit verbundenen Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser und 
Landschaftselemente nicht umgesetzt. Eine Beeinträchtigung der 
Schutzgüter ist noch nicht ausgelöst. Aus diesem Grund sind noch keine 
Kompensationsmaßnahmen zum Ursprungsplan durchgeführt.  
Bei einer Umsetzung der Planung bzw. der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12 werden die erforderlichen 
Kompensationsmaßnahmen umgesetzt. 
Der Gemeinde ist bewusst, dass gemäß der artenschutzrechtlichen 
Prüfung zum Ursprungsplan, eine CEF-Maßnahme (Anbringen von 5 
Fledermaus-Großraumhöhlen an älteren Bäumen in der Umgebung) vor 
den Eingriffen in die betroffenen Gehölze innerhalb des 
Geltungsbereiches umzusetzen ist.  
 
Zu Fledermauskästen: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die Gemeinde wird 
die Unterstützung eines Fledermausexperten beim fachgerechten 
Anbringen der Kästen einholen. Ferner wird die Gemeinde 
Einverständnisse der jeweiligen betroffenen Grundeigentümer einholen.  
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Zu Vogelnistkästen: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Zum fachgerechten 
Anbringen von Vogelnistkästen wird die Gemeinde ebenso 
Unterstützung durch Fachleute bzw. einen Ornithologen einholen. 
Auch hier wird die Gemeinde Einverständnisse der jeweiligen 
betroffenen Grundeigentümer einholen.  
 
Städtebau und Planungsrecht 
Absatz 1: 
Aus städtebaulichen Gründen bleibt es südlich und südwestlich der 
Planstraße bei der Festsetzung mit 2 Wohnungen pro Gebäude. Auf der 
Fläche zwischen Hauptstraße (L 205), der Planstraße und der Straße 
Neuland könnten Gebäude errichtet werden mit max. 6 Wohnungen 
(dies ist von der Gemeinde noch festzulegen). 
 
Absatz 2: 
Aufgrund der historischen und städtebaulichen Entwicklung der 
Gemeinde Gudow sind diese Flächen bebaut mit Wohngebäuden für 
ehemalige Gutsarbeiter. Die Gemeinde möchte diese Struktur erhalten 
und bleibt dabei, auf diesen Flächen Wohnraum zu erhalten und neu 
einzurichten. 
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Die zu beachtenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und 
berücksichtigt. Die gekennzeichneten Denkmale werden aus der 
Planung genommen.  
 
Es wird hingewiesen auf die Stellungnahme des Kreises, FD 
Denkmalschutz, Seite 1 und 2 dieser Tabelle, die auch Berücksichtigung 
findet. 
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Zu 1. 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 
Zu 2. 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Durch Regenrückhalteeinrichtungen wird der Spitzenzufluss zum 
Gewässer 1.27 erheblich reduziert. Eine geringe Mehrbelastung des 
Gewässers kann nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Die 
Gemeinde wird aber durch die Neuverlegung der Leitung der 
Grundstücke „Am Köppenberg“ in diesem Bereich die Spitzenbelastung 
reduzieren, so dass insgesamt eine hydraulische Mehrbelastung nicht 
erfolgt. 
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Die Punkte 1 - 7 werden zur Kenntnis genommen und bestätigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die Vorgärten - ohne Hauszugänge, Stellplätze und Zufahrten- sind 
gärtnerisch zu gestalten und zu bepflanzen. Eine Vollversiegelung der 
Vorgärten ist nicht zulässig. Das setzen einzelner Pflanzen in ein 
Schotter- oder Kiesbeet ist nicht ausreichend.  
 
Schotter- und Kiesflächen (o.ä.) dürfen einen Flächenanteil in den 
Gärten von 5% nicht überschreiten.  
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Wird zur Kenntnis genommen, der Hinweis wird berücksichtigt, die 
Begründung wird ergänzt. 
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Wird zur Kenntnis genommen, der Hinweis wird berücksichtigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen, der Hinweis wird berücksichtigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die Punkte 1, 2 und 3 werden berücksichtigt. 
 
Zu 1.:  
Für das Aufstellen von Verkehrszeichen werden entsprechende Flächen 
als Verkehrsflächen festgesetzt. 
 
Die Punkte 2. und 3. werden bei der Erschließungsplanung beachtet. 

 
 



1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 der Gemeinde Gudow 

17 

 

 
 

Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
 
1. Absatz: 
Wird berücksichtigt und so übernommen. 
 
2. Absatz: 
Sollte sich Veränderungen bei der genehmigten Einleitmenge ergeben, 
so sind wasserrechtliche Erlaubnisse zu beantragen, dies erfolgt bei der 
Erschließungsplanung. 
 
3. Absatz: 
Für die Grundstücke im Nordostbereich wäre gem. Bodengutachten eine 
Versickerung möglich. Mit den jeweiligen Bauanträgen / Bauanzeigen ist 
der Nachweis zu erbringen, ob eine Versickerung möglich ist bzw. 
ausgeschlossen wird. Sollte eine Versickerung nicht möglich sein, ist 
erst dann eine Ableitung des Niederschlagswassers zulässig. Sollte die 
Einleitmenge für die Einleitstelle 1 sich verändern, so sind 
wasserrechtliche Erlaubnisse zu beantragen. 
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2. Absatz: 
Die Anregungen werden berücksichtigt, in der Begründung und im Text-
Teil B erfolgt die Festsetzung: „Grundstücksdrainageanlagen dürfen 
nicht an die öffentlichen Regenwasserleitungen angeschlossen werden.“ 
 
3. Absatz: 
Die Angaben werden zur Kenntnis genommen und bei der 
Erschließungsplanung berücksichtigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, siehe auch 
Begründung, Seite 7, Ziffer 3. Ver- und Entsorgung. 
 
 
 
 
 
 

 


